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[6] Insgesamt ergibt sich hiernach für die Ermittlung der Vergütung bei
Anwendung der Lizenzanalogie folgende Formel:

V = B · L · A

[7] 1 Hierbei ist für B jeweils die entsprechende Bezugsgröße (Umsatz, Erzeu-
gung) einzusetzen. 2 Sie kann sich auf die gesamte Laufdauer des Schutzrechts
(oder die gesamte sonst nach Nummer 42 in Betracht kommende Zeit) oder
auf einen bestimmten periodisch wiederkehrenden Zeitabschnitt (z.B. 1 Jahr)
beziehen; entsprechend ergibt sich aus der Formel die Vergütung für die
gesamte Laufdauer (V) oder den bestimmten Zeitabschnitt (bei jährlicher
Ermittlung im folgenden mit Vj bezeichnet). 3 Wird z.B. die Vergütung unter
Anwendung der Lizenzanalogie in Verbindung mit dem Umsatz ermittelt, so
lautet die Formel für die Berechnung der Vergütung:

V = U · L · A
oder bei jährlicher Ermittlung
Vj = Uj · L · A

[8] Beispiel: Bei einem Jahresumsatz von 400 000.– DM, einem Lizenzsatz
von 3% und einem Anteilsfaktor von (a + b+ c = 8 =) 15% ergibt folgende
Rechnung:

Vj = 400 000 ·
  3 · 15
100 · 100

[9] Die Vergütung für ein Jahr beträgt in diesem Fall 1800,– DM.

II. Art der Zahlung der Vergütung
(40) [1] 1 Die Vergütung kann in Form einer laufenden Beteiligung bemessen

werden. 2 Hängt ihre Höhe von dem Umsatz, der Erzeugung oder dem erfaß-
baren betrieblichen Nutzen ab, so wird die Vergütung zweckmäßig nachkalku-
latorisch errechnet; in diesem Fall empfiehlt sich die jährliche Abrechnung,
wobei – soweit dies angemessen erscheint – entsprechende Abschlagszahlungen
zu leisten sein werden. 3 Wird die Diensterfindung durch Lizenzvergabe ver-
wertet, so wird die Zahlung der Vergütung im allgemeinen der Zahlung der
Lizenzen anzupassen sein.

[2] 1 Manchmal wird die Zahlung einer einmaligen oder mehrmaligen festen
Summe (Gesamtabfindung) als angemessen anzusehen sein. 2 Dies gilt insbeson-
dere für folgende Fälle:
a) Wenn es sich um kleinere Erfindungen handelt, für die eine jährliche Ab-

rechnung wegen des dadurch entstehenden Aufwandes nicht angemessen
erscheint,

b) wenn die Diensterfindung als Vorrats- oder Ausbaupatent verwertet wird.
c) Ist der Diensterfinder in einer Stellung, in der er auf den Einsatz seiner

Erfindung oder die Entwicklung weiterer verwandter Erfindungen im Be-
trieb einen maßgeblichen Einfluß ausüben kann, so ist zur Vermeidung von
Interessengegensätzen ebenfalls zu empfehlen, die Vergütung in Form ein-
maliger oder mehrmaliger fester Beträge zu zahlen.

[3] 1 In der Praxis findet sich manchmal eine Verbindung beider Zahlungs-
arten derart, daß der Lizenznehmer eine einmalige Zahlung leistet und der
Lizenzgeber im übrigen laufend an den Erträgen der Erfindung beteiligt wird.
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2 Auch eine solche Regelung kann eine angemessene Art der Vergütungsrege-
lung darstellen.

(41) 1 Nur ein geringer Teil der Patente wird in der Praxis für die Gesamt-
laufdauer von 18 Jahren aufrechterhalten. 2 Bei patentfähigen Erfindungen hat
es sich bei der Gesamtabfindung häufig als berechtigt erwiesen, im allgemeinen
eine durchschnittliche Laufdauer des Patents von einem Drittel der Gesamt-
laufdauer, also von 6 Jahren, für die Ermittlung der einmaligen festen Vergütung
zugrunde zu legen. 3 Bei einer wesentlichen Änderung der Umstände, die für
die Feststellung oder Festsetzung der Vergütung maßgebend waren, können
nach § 12 Abs. 6 des Gesetzes1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer voneinander
die Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung verlangen.

III. Die für die Berechnung der Vergütung maßgebende Zeit

(42) 1 Die Zeit, die für die Berechnung der Vergütung bei laufender Zahlung
maßgebend ist, endet bei der unbeschränkten Inanspruchnahme in der Regel
mit dem Wegfall des Schutzrechts. 2 Dasselbe gilt bei der beschränkten In-
anspruchnahme, wenn ein Schutzrecht erwirkt ist. 3 Wegen der Dauer der
Vergütung bei beschränkter Inanspruchnahme wird im übrigen auf Nummer 25
verwiesen. 4 In Ausnahmefällen kann der Gesichtspunkt der Angemessenheit
der Vergütung auch eine Zahlung über die Laufdauer des Schutzrechts hinaus
gerechtfertigt erscheinen lassen. 5 Dies gilt beispielsweise dann, wenn eine
Erfindung erst in den letzten Jahren der Laufdauer eines Schutzrechts praktisch
ausgewertet worden ist und die durch das Patent während seiner Laufzeit dem
Patentinhaber vermittelte Vorzugstellung auf dem Markt auf Grund besonderer
Umstände noch weiter andauert. 6 Solche besonderen Umstände können z.B.
darin liegen, daß die Erfindung ein geschütztes Verfahren betrifft, für dessen
Ausübung hohe betriebsinterne Erfahrungen notwendig sind, die nicht ohne
weiteres bei Ablauf des Schutzrechts Wettbewerbern zur Verfügung stehen.

(43) 1 Ist das Schutzrecht vernichtbar, so bleibt dennoch der Arbeitgeber bis
zur Nichtigkeitserklärung zur Vergütungszahlung verpflichtet, weil bis dahin
der Arbeitgeber eine tatsächliche Nutzungsmöglichkeit und günstigere Ge-
schäftsstellung hat, die er ohne die Inanspruchnahme nicht hätte. 2 Die offenbar
oder wahrscheinlich gewordene Nichtigkeit ist für den Vergütungsanspruch der
tatsächlichen Vernichtung dann gleichzustellen, wenn nach den Umständen das
Schutzrecht seine bisherige wirtschaftliche Wirkung so weit verloren hat, daß
dem Arbeitgeber die Vergütungszahlung nicht mehr zugemutet werden kann.
3 Dies ist besonders dann der Fall, wenn Wettbewerber, ohne eine Verletzungs-
klage befürchten zu müssen, nach dem Schutzrecht arbeiten.

1) Nr. 15.

16 ArbnErfRL Vergütungsrichtl. für Arbeitnehmererfindungen



141

20. Gebrauchsmustergesetz (GebrMG)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 19861)

(BGBl. I S. 1455)
FNA 421-1

zuletzt geänd. durch Art. 3 Zweites G zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts
v. 10.8.2021 (BGBl. I S. 3490)

§ 1 [Voraussetzungen des Schutzes] (1) Als Gebrauchsmuster werden Er-
findungen geschützt, die neu sind, auf einem erfinderischen Schritt beruhen
und gewerblich anwendbar sind.

(2) Als Gegenstand eines Gebrauchsmusters im Sinne des Absatzes 1 werden
insbesondere nicht angesehen:
1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Metho-

den;
2. ästhetische Fomschöpfungen;
3. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für

geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
4. die Wiedergabe von Informationen,
5. biotechnologische Erfindungen (§ 1 Abs. 2 des Patentgesetzes2)).

(3) Absatz 2 steht dem Schutz als Gebrauchsmuster nur insoweit entgegen,
als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt
wird.

§ 2 [Kein Schutz] Als Gebrauchsmuster werden nicht geschützt:
1. Erfindungen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die

guten Sitten verstoßen würde; ein solcher Verstoß kann nicht allein aus der
Tatsache hergeleitet werden, daß die Verwertung der Erfindung durch Gesetz
oder Verwaltungsvorschrift verboten ist.

2. Pflanzensorten oder Tierarten;
3. Verfahren.

§ 3 [Begriff der Neuheit] (1) 1 Der Gegenstand eines Gebrauchsmusters gilt
als neu, wenn er nicht zum Stand der Technik gehört. 2 Der Stand der Technik
umfaßt alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maß-
geblichen Tag durch schriftliche Beschreibung oder durch eine im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes erfolgte Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht worden sind. 3 Eine innerhalb von sechs Monaten vor dem für den
Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag erfolgte Beschreibung oder Benut-
zung bleibt außer Betracht, wenn sie auf der Ausarbeitung des Anmelders oder
seines Rechtsvorgängers beruht.

1) Neubekanntmachung des GebrauchsmusterG idF v. 2.1.1968 (BGBl. I S. 24). – Diese Neufassung
gilt gem. Art. 7 des Gesetzes zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes vom 15.8.1986 (BGBl. I
S. 1446) mit Wirkung ab 1.1.1987.

2) Nr. 10.
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(2) Der Gegenstand eines Gebrauchsmusters gilt als gewerblich anwendbar,
wenn er auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirt-
schaft hergestellt oder benutzt werden kann.

§ 4 [Erfordernisse der Anmeldung] (1) 1 Erfindungen, für die der Schutz
als Gebrauchsmuster verlangt wird, sind beim Deutschen Patent- und Marken-
amt anzumelden. 2 Für jede Erfindung ist eine besondere Anmeldung erforder-
lich.

(2) 1 Die Anmeldung kann auch über ein Patentinformationszentrum einge-
reicht werden, wenn diese Stelle durch Bekanntmachung des Bundesministeri-
ums der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesgesetzblatt dazu bestimmt
ist, Gebrauchsmusteranmeldungen entgegenzunehmen. 2 Eine Anmeldung, die
ein Staatsgeheimnis (§ 93 Strafgesetzbuch) enthalten kann, darf bei einem
Patentinformationszentrum nicht eingereicht werden.

(3) Die Anmeldung muß enthalten:
1. den Namen des Anmelders;
2. einen Antrag auf Eintragung des Gebrauchsmusters, in dem der Gegenstand

des Gebrauchsmusters kurz und genau bezeichnet ist;
3. einen oder mehrere Schutzansprüche, in denen angegeben ist, was als schutz-

fähig unter Schutz gestellt werden soll;
4. eine Beschreibung des Gegenstandes des Gebrauchsmusters;
5. die Zeichnungen, auf die sich die Schutzansprüche oder die Beschreibung

beziehen.
(4) 1 Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird er-

mächtigt, durch Rechtsverordnung Bestimmungen über die Form und die
sonstigen Erfordernisse der Anmeldung zu erlassen.1) 2 Es kann diese Ermächti-
gung durch Rechtsverordnung auf das Deutsche Patent- und Markenamt über-
tragen.

(5) 1 Bis zur Verfügung über die Eintragung des Gebrauchsmusters sind
Änderungen der Anmeldung zulässig, soweit sie den Gegenstand der Anmel-
dung nicht erweitern. 2 Aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung
erweitern, können Rechte nicht hergeleitet werden.

(6) 1 Der Anmelder kann die Anmeldung jederzeit teilen. 2 Die Teilung ist
schriftlich zu erklären. 3 Für jede Teilanmeldung bleiben der Zeitpunkt der
ursprünglichen Anmeldung und eine dafür in Anspruch genommene Priorität
erhalten. 4 Für die abgetrennte Anmeldung sind für die Zeit bis zur Teilung die
gleichen Gebühren zu entrichten, die für die ursprüngliche Anmeldung zu
entrichten waren.

(7) 1 Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Bestimmungen über die Hinterlegung, den
Zugang einschließlich des zum Zugang berechtigten Personenkreises und die
erneute Hinterlegung von biologischem Material zu erlassen, sofern die Erfin-
dung die Verwendung biologischen Materials beinhaltet oder sie solches Mate-
rial betrifft, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und das in der Anmel-
dung nicht so beschrieben werden kann, daß ein Fachmann die Erfindung

1) Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA-Verordnung – DPMAV) v. 1.4.
2004 (BGBl. I S. 514), zuletzt geänd. durch G v. 10.8.2021 (BGBl. I S. 3490); Verordnung zur
Ausführung des Gebrauchsmustergesetzes (Gebrauchsmusterverordnung – GebrMV) (Nr. 21).

20 GebrMG § 4 Gebrauchsmustergesetz
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danach ausführen kann (Absatz 3). 2 Es kann diese Ermächtigung durch Rechts-
verordnung auf das Deutsche Patent- und Markenamt übertragen.

§ 4a [Weitere Erfordernisse der Anmeldung] (1) Der Anmeldetag der
Gebrauchsmusteranmeldung ist der Tag, an dem die Unterlagen nach § 4 Abs. 3
Nr. 1 und 2 und, soweit sie jedenfalls Angaben enthalten, die dem Anschein
nach als Beschreibung anzusehen sind, nach § 4 Abs. 3 Nr. 4
1. beim Deutschen Patent- und Markenamt
2. oder, wenn diese Stelle durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der

Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesgesetzblatt dazu bestimmt ist, bei
einem Patentinformationszentrum

eingegangen sind.
(2) 1 Wenn die Anmeldung eine Bezugnahme auf Zeichnungen enthält und

der Anmeldung keine Zeichnungen beigefügt sind oder wenn mindestens ein
Teil einer Zeichnung fehlt, so fordert das Deutsche Patent- und Markenamt
den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der
Aufforderung entweder die Zeichnungen nachzureichen oder zu erklären, dass
die Bezugnahme als nicht erfolgt gelten soll. 2 Reicht der Anmelder auf diese
Aufforderung die fehlenden Zeichnungen oder die fehlenden Teile nach, so
wird der Tag des Eingangs der Zeichnungen oder der fehlenden Teile beim
Deutschen Patent- und Markenamt Anmeldetag; anderenfalls gilt die Bezug-
nahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für fehlende Teile der Beschreibung.

§ 4b [Frist der Übersetzung] 1 Ist die Anmeldung nicht oder teilweise nicht
in deutscher Sprache abgefasst, so hat der Anmelder eine deutsche Übersetzung
innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Einreichung der Anmeldung
nachzureichen. 2 Wird die deutsche Übersetzung nicht innerhalb der Frist
eingereicht, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

§ 5 [Für frühere Patentanmeldung beanspruchtes Prioritätsrecht]
(1) 1 Hat der Anmelder mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland

für dieselbe Erfindung bereits früher ein Patent nachgesucht, so kann er mit der
Gebrauchsmusteranmeldung die Erklärung abgeben, daß der für die Patent-
anmeldung maßgebende Anmeldetag in Anspruch genommen wird. 2 Ein für
die Patentanmeldung beanspruchtes Prioritätsrecht bleibt für die Gebrauchs-
musteranmeldung erhalten. 3 Das Recht nach Satz 1 kann bis zum Ablauf von
zwei Monaten nach dem Ende des Monats, in dem die Patentanmeldung
erledigt oder ein etwaiges Einspruchsverfahren abgeschlossen ist, jedoch längs-
tens bis zum Ablauf des zehnten Jahres nach dem Anmeldetag der Patent-
anmeldung, ausgeübt werden.

(2) 1 Hat der Anmelder eine Erklärung nach Absatz 1 Satz 1 abgegeben, so
fordert ihn das Deutsche Patent- und Markenamt auf, innerhalb von zwei
Monaten nach Zustellung der Aufforderung das Aktenzeichen und den Anmel-
detag anzugeben und eine Abschrift der Patentanmeldung einzureichen. 2 Eine
Abschrift wird nicht angefordert, wenn die Patentanmeldung beim Deutschen
Patent- und Markenamt eingereicht worden ist. 3 Werden die nach diesem
Absatz geforderten Angaben nicht rechtzeitig gemacht, so wird das Recht nach
Absatz 1 Satz 1 verwirkt.

Gebrauchsmustergesetz §§ 4a–5 GebrMG 20
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§ 6 [Prioritätsrecht des Anmelders] (1) 1 Dem Anmelder steht innerhalb
einer Frist von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag einer beim Deutschen
Patent- und Markenamt eingereichten früheren Patent- oder Gebrauchsmuster-
anmeldung für die Anmeldung derselben Erfindung zum Gebrauchsmuster ein
Prioritätsrecht zu, es sei denn, daß für die frühere Anmeldung schon eine
inländische oder ausländische Priorität in Anspruch genommen worden ist.
2 § 40 Abs. 2 bis 4, Abs. 5 Satz 1, Abs. 6 des Patentgesetzes1) ist entsprechend
anzuwenden, § 40 Abs. 5 Satz 1 mit der Maßgabe, daß eine frühere Patent-
anmeldung nicht als zurückgenommen gilt.

(2) Die Vorschriften des Patentgesetzes über die ausländische Priorität (§ 41)
sind entsprechend anzuwenden.

§ 6a [Inanspruchnahme des Prioritätsrechts] (1) Hat der Anmelder eine
Erfindung
1. auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten internationalen Ausstellung im

Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten Abkommens
über internationale Ausstellungen oder

2. auf einer sonstigen inländischen oder ausländischen Ausstellung
zur Schau gestellt, kann er, wenn er die Erfindung innerhalb einer Frist von
sechs Monaten seit der erstmaligen Zurschaustellung zum Gebrauchsmuster
anmeldet, von diesem Tag an ein Prioritätsrecht in Anspruch nehmen.

(2) Die in Absatz 1 Nummer 1 bezeichneten Ausstellungen werden vom
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesanzeiger
bekanntgemacht.

(3) Die Ausstellungen nach Absatz 1 Nummer 2 werden im Einzelfall vom
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz bestimmt und im
Bundesanzeiger bekanntgemacht.

(4) Wer eine Priorität nach Absatz 1 in Anspruch nimmt, hat vor Ablauf des
16. Monats nach dem Tag der erstmaligen Zurschaustellung der Erfindung
diesen Tag und die Ausstellung anzugeben sowie einen Nachweis für die
Zurschaustellung einzureichen.

(5) Die Ausstellungspriorität nach Absatz 1 verlängert die Prioritätsfristen
nach § 6 Abs. 1 nicht.

§ 7 [Stand der Technik] (1) Das Deutsche Patent- und Markenamt ermittelt
auf Antrag den Stand der Technik, der für die Beurteilung der Schutzfähigkeit
des Gegenstandes der Gebrauchsmusteranmeldung oder des Gebrauchsmusters
in Betracht zu ziehen ist (Recherche).

(2) 1 Der Antrag kann von dem Anmelder oder dem als Inhaber Eingetrage-
nen und jedem Dritten gestellt werden. 2 Er ist schriftlich einzureichen. 3 § 28
ist entsprechend anzuwenden.

(3) 1 Der Eingang des Antrags wird im Patentblatt veröffentlicht, jedoch
nicht vor der Eintragung des Gebrauchsmusters. 2 Hat ein Dritter den Antrag
gestellt, so wird der Eingang des Antrags außerdem dem Anmelder oder dem
als Inhaber Eingetragenen mitgeteilt. 3 Jedermann ist berechtigt, dem Deut-
schen Patent- und Markenamt Hinweise zum Stand der Technik zu geben, der

1) Nr. 10.

20 GebrMG §§ 6–7 Gebrauchsmustergesetz
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für die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Gegenstandes der Gebrauchsmus-
teranmeldung oder des Gebrauchsmusters in Betracht zu ziehen ist.

(4) 1 Ist ein Antrag nach Absatz 1 eingegangen, so gelten spätere Anträge als
nicht gestellt. 2 § 43 Absatz 4 Satz 2 und 3 des Patentgesetzes1) ist entsprechend
anzuwenden.

(5) Erweist sich ein von einem Dritten gestellter Antrag nach der Mitteilung
an den Anmelder oder den als Inhaber Eingetragenen als unwirksam, so teilt
das Deutsche Patent- und Markenamt dies außer dem Dritten auch dem
Anmelder oder dem als Inhaber Eingetragenen mit.

(6) Das Deutsche Patent- und Markenamt teilt den nach Absatz 1 ermittelten
Stand der Technik dem Anmelder oder dem als Inhaber Eingetragenen und,
wenn der Antrag von einem Dritten gestellt worden ist, diesem und dem
Anmelder oder dem als Inhaber Eingetragenen ohne Gewähr für die Voll-
ständigkeit mit und veröffentlicht im Patentblatt, dass diese Mitteilung ergangen
ist.

§ 8 [Rolle für Gebrauchsmuster] (1) 1 Entspricht die Anmeldung den An-
forderungen des §§ 4, 4a, 4b, so verfügt das Deutsche Patent- und Markenamt
die Eintragung in das Register für Gebrauchsmuster. 2 Eine Prüfung des Gegen-
standes der Anmeldung auf Neuheit, erfinderischen Schritt und gewerbliche
Anwendbarkeit findet nicht statt. 3 § 49 Abs. 2 des Patentgesetzes1) ist ent-
sprechend anzuwenden.

(2) Die Eintragung muss Namen und Wohnsitz des Anmelders sowie seines
etwa nach § 28 bestellten Vertreters und Zustellungsbevollmächtigten sowie die
Zeit der Anmeldung angeben.

(3) 1 Die Eintragungen sind im Patentblatt in regelmäßig erscheinenden
Übersichten bekanntzumachen. 2 Die Veröffentlichung kann in elektronischer
Form erfolgen. 3 Zur weiteren Verarbeitung oder Nutzung zu Zwecken der
Gebrauchsmusterinformation kann das Deutsche Patent- und Markenamt An-
gaben aus dem Patentblatt an Dritte in elektronischer Form übermitteln. 4 Die
Übermittlung erfolgt nicht, soweit eine Einsicht nach Absatz 7 ausgeschlossen
ist.

(4) 1 Das Deutsche Patent- und Markenamt vermerkt im Register eine
Änderung in der Person des Inhabers des Gebrauchsmusters, seines Vertreters
oder seines Zustellungsbevollmächtigten, wenn sie ihm nachgewiesen wird.
2 Solange die Änderung nicht eingetragen ist, bleiben der frühere Rechtsinha-
ber und sein früherer Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigter nach Maß-
gabe dieses Gesetzes berechtigt und verpflichtet.

(5) 1 Die Einsicht in das Register sowie in die Akten eingetragener Ge-
brauchsmuster einschließlich der Akten von Löschungsverfahren steht jeder-
mann frei. 2 Im übrigen gewährt das Deutsche Patent- und Markenamt jeder-
mann auf Antrag Einsicht in die Akten, wenn und soweit ein berechtigtes
Interesse glaubhaft gemacht wird.

(6) Soweit die Einsicht in das Register und die Akten nach Absatz 5 Satz 1
jedermann freisteht, kann die Einsichtnahme bei elektronischer Führung des
Registers und der Akten auch über das Internet gewährt werden.

1) Nr. 10.
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(7) Die Einsicht nach den Absätzen 5 und 6 ist ausgeschlossen, soweit
1. ihr eine Rechtsvorschrift entgegensteht,
2. das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person im Sinne des Artikels 4

Nummer 1 der Verordnung (EU) 679/2016 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom
23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung offensichtlich überwiegt
oder

3. in den Akten Angaben oder Zeichnungen enthalten sind, die offensichtlich
gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen.
(8) 1 Soweit personenbezogene Daten im Register oder in öffentlich zugäng-

lichen elektronischen Informationsdiensten des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes enthalten sind, bestehen nicht
1. das Recht auf Auskunft gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c der Ver-

ordnung (EU) 2016/679,
2. die Mitteilungspflicht gemäß Artikel 19 Satz 2 der Verordnung (EU) 2016/

679 und
3. das Recht auf Widerspruch gemäß Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU)

2016/679.
2 Das Recht auf Erhalt einer Kopie nach Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung
(EU) 2016/679 wird dadurch erfüllt, dass die betroffene Person Einsicht in das
Register oder in öffentlich zugängliche elektronische Informationsdienste des
Deutschen Patent- und Markenamtes nehmen kann.

§ 9 [Geheime Gebrauchsmuster] (1) 1 Wird ein Gebrauchsmuster ange-
meldet, dessen Gegenstand ein Staatsgeheimnis (§ 93 des Strafgesetzbuches) ist,
so ordnet die für die Anordnung gemäß § 50 des Patentgesetzes1) zuständige
Prüfungsstelle von Amts wegen an, daß die Offenlegung (§ 8 Abs. 5) und die
Bekanntmachung im Patentblatt (§ 8 Abs. 3) unterbleiben. 2 Die zuständige
oberste Bundesbehörde2) ist vor der Anordnung zu hören. 3 Sie kann den Erlaß
einer Anordnung beantragen. 4 Das Gebrauchsmuster ist in ein besonderes
Register einzutragen.

(2) 1 Im übrigen sind die Vorschriften des § 31 Abs. 5, des § 50 Abs. 2 bis 4
und der §§ 51 bis 56 des Patentgesetzes entsprechend anzuwenden. 2 Die nach
Absatz 1 zuständige Prüfungsstelle ist auch für die in entsprechender Anwen-
dung von § 50 Abs. 2 des Patentgesetzes zu treffenden Entscheidungen und für
die in entsprechender Anwendung von § 50 Abs. 3 und § 53 Abs. 2 des
Patentgesetzes vorzunehmenden Handlungen zuständig.

§ 10 [Gebrauchsmusterstelle] (1) Für Anträge in Gebrauchsmustersachen
mit Ausnahme der Löschungsanträge (§§ 15 bis 17) wird im Deutschen Patent-
und Markenamt eine Gebrauchsmusterstelle errichtet, die von einem vom Prä-

1) Nr. 10.
2) Siehe VO zur Ausführung des § 56 des Patentgesetzes und des § 9 des Gebrauchsmustergesetzes

(PatG/GebrMGAV) v. 24.5.1961 (BGBl. I S. 595), zuletzt geänd. durch G v. 16.7.1998 (BGBl. I
S. 1827).

20 GebrMG §§ 9, 10 Gebrauchsmustergesetz




